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Fördermöglichkeiten bei energetischen 
Sanierungsmaßnahmen am Baudenkmal

Denkmalschutzausnahmen
bei Inanspruchnahme von Fördermittel

Energiepreissteigerung rund 10 Prozent pro Jahr

Verbraucherpreise für Heizenergie nach 
Energieträgern in den Jahren 2002 bis 2007
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Was bedeuten 10% 
Energiepreissteigerung?
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Altbau vor 1978 Bj. 1978 - 1994 Bj. 1995 - 2002 Niedrigenergiehaus Passivhaus

20 bis 28 
Liter

12 bis 18 
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8 bis 12 
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3 bis 7 
Liter bis 1,5 

Liter

Heizenergiebedarf   (Endenergie)

Energiekennwerte von typischen Gebäuden

Im Oktober 2008: ca. 25 € pro m²
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Bei Objekten, die als Denkmal eingestuft sind, werden alle Kosten die 
in Zusammenhang mit ihrer Wiederherstellung stehen, und vom Amt 
für Denkmalschutz genehmigt wurden, als Werbungskosten 
anerkannt. 

Diese so genannten Sanierungskosten sind innerhalb von 12 Jahren
zu 100% steuerlich absetzbar.

Förderung durch Steuerabschreibung

Unterschiedliche Handhabung in den 
einzelnen Bundesländern

1. 

Fördermöglichkeiten in der
energetischen Altbausanierung

1. KfW-Programme

Zinsgünstige 
wohnwirtschaftliche          

KfW-Kredite
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1. Wohnraum-Modernisieren
Standard: bis 100.000 € je WE

ÖkoPlus: bis   50.000 € je WE

Was wird grundsätzlich gefördert ?

Zinsgünstige 
wohnwirtschaftliche          

KfW-Kredite

2. CO2-Gebäudesanierungsprogramm
MP für vor 1995 errichtete Gebäude

bis 50.000 € pro Wohneinheit (ab 1,41%)

(ab 2,27%)

(ab 3,98%)

Anforderungen

Änderungen ab 1. April 2009 !

Die neue Programmstruktur der KfW 
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• Einführung Effizienzhaus 100, 70 und 55
• 75.000 € pro WE bei Energieeffizient Sanieren (Kategorie A)
• Wohngebäude bis 1994
• Abruffrist von bis zu 3 Jahren
• Keine Maßnahmenpakete (schon seit 1.1.2009)
• Heizungserneuerung mit Pumpenaustausch
• Abgrenzung zum MAP
• Baubegleitungszuschuss für alle Wohngebäude
• Sonderförderung „Heizungsoptimierung“

Wesentliche Änderungen zum 1.4.2009 

Bauteilanforderungen 
der KfW-Programme

Anforderungen
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Bauteilanforderungen 
der KfW-Programme

Anforderungen

Bauteilanforderungen 
der KfW-Programme

Anforderungen
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Zusätzliche Fördervariante mit  
Tilgungszuschuss ...

... bei Erreichen von Neubaustandard

(1,76%)(1,76%)

1. Wohnraum-Modernisieren
Standard: bis 100.000 € je WE

ÖkoPlus: bis   50.000 € je WE

Was wird grundsätzlich gefördert ?

Zinsgünstige 
wohnwirtschaftliche          

KfW-Kredite

2. CO2-Gebäudesanierungsprogramm
MP für vor 1995 errichtete Gebäude

bis 50.000 € pro Wohneinheit

vor 1984 errichtete Gebäude
5% Tilgungszuschuss bei Erreichen 

von EnEV-Neubaustandards
12,5% Tilgungszuschuss bei Erreichen 

von EnEV-Neubaustandards -30%

Anforderungen
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Was bedeutet Neubaustandard ?

OG-Decke MP = 28cm

Steildach MP = 18cm

Außendäm. MP = 16cm

Orientierungshilfen

Die EnEV belohnt 
planerischen 
Sachverstand 

und eine 
qualitätsgerechte 
Bauausführung

Der öffentl.- rechtl. Wärmeschutz-
nachweis als Fördervorrausetzung
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Kontrolle der Angaben im KfW-Prüfverfahren

A/V-Verhältnis günstig: 
Qp´´ grenzwertig

A/V-Verhältnis ungünstig: 
HT´ grenzwertig

Überprüfung Anlagentechnik

Zirkulation

g-Werte

Luftdichtheit

Primärenergiefaktor

50,94 + 75,29 ×
A/Ve+2600/(100+ An)

Plausibilität der 
Konstruktionsaufbauten

Fenster-U-Werte

WLS / EN ISO 6946

WB-Zuschlag

Reduktionsfaktoren

O,3 + 0,15/(A/V)

Unbedingte Vorraussetzung für Qp: Hydraulischer Abgleich

Häufigste Ablehnungsgründe im 
Antragsverfahren der KfW

• Unerläuterte und falsche WB-Zuschläge
• Ansatz von handbeschickten Einzel-/Kachelöfen
• Übermessener Kellerabgang
• Falscher Grenzwertansatz beim Einsatz von 

Wärmepumpenheizsystemen
• Überschätzter solarer Deckungsanteil
• Kellerdecke gegen niedrig beheizten Kellerhobbyraum
• Unplausible Berechnung der Anlagenaufwandszahl
• Keine fachgerechte U-Wert-Ermittlung
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Was tun, wenn die geforderten 
Effizienzstandards nicht realisierbar sind?

Die EnEV sieht in §24 eine
Denkmalschutzausnahme

für denkmalgeschützte Gebäude vor

Spruchpraxis der KfW-Förderbank
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Praktische Tipps der KfW-Förderbank

Hinweis auf der Homepage der 
Deutschen Energie-Agentur - dena

Im Rahmen des CO2-Gebäudesanierungsprogramms 
gibt es die Möglichkeit für denkmalgeschützte 
Gebäude Ausnahmen von den bei den 
Sanierungsstandards geforderten energetischen 
Werten zu gewähren. 

Diese Ausnahmen sind bei der dena bzw. den 
Regionalen Partnern der dena zu beantragen. Aus 
den Unterlagen muss deutlich werden, dass die 
ergriffenen energetischen Maßnahmen umfassend 
sind und das wirtschaftlich realisierbare 
Energieeinsparpotential ausgeschöpft wurde. 

Für die Prüfung und die Ausnahmegenehmigung 
fallen Kosten an, für die der Antragssteller einen 
Zuschuss erhält. Weiteren Informationen zu den 
Denkmalschutzausnahmen im Rahmen des CO2-
Gebäudesanierungsprogramms können Sie dem 
Leitfaden "Denkmalschutz-Ausnahmen", der Ihnen 
zum Dowload zur Verfügung steht, entnehmen.
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Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

1.1 Klimaschutz in Verbindung mit Denkmalschutz

Der Erhalt denkmalgeschützter Bausubstanz sowie der 
Schutz des Klimas durch energetische Gebäudesanierung
stellen zwei wichtige gesellschaftliche Schutzziele dar. Im 
Rahmen des CO2-Gebäudesanierungsprogramms
der KfW Förderbank besteht die Möglichkeit, für 
denkmalgeschützte Gebäude, die energetisch
saniert werden sollen, Ausnahmegenehmigungen vom 
Anforderungsniveau zugewähren.
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Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

Der vorliegende Leitfaden soll dabei mehrere Aufgaben 
erfüllen:

In Bezug auf denkmalrechtliche Besonderheiten soll die 
Thematik grundsätzlich erläutert werden, um für die 
Zusammenhänge zu sensibilisieren.

Typische denkmalgeschützte Gebäudetypen werden in 
Kurzbeschreibungen beispielhaft vorgestellt.

Für bestimmte typische Konstruktionen sollen beispielhafte 
Lösungen dargestellt werden.

Der Leitfaden soll im Prüfungsprozess erste Anhaltspunkte 
bei der Gewährung von Ausnahmen liefern.

Zur Dokumentation des Entscheidungsprozesses wird eine 
Checkliste zur Verfügung gestellt.

Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

1.4 Sanierungskosten

….. Bei denkmalgeschützten Bauten können
Mehrkosten aufgrund zusätzlicher oder kostenintensiverer 
Maßnahmen entstehen, die durch Auflagen der 
Denkmalbehörden für eine energetische Sanierung notwendig 
werden. 

Es ist davon auszugehen, dass die Amortisationszeit gegenüber 
nicht denkmalgeschützten Gebäuden in den meisten Fällen 
dadurch nur unwesentlich verlängert wird. 

Daher ist stets eine möglichst weitgehende 
Energieeinsparung anzustreben.
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Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

6 Ausnahmegenehmigungen

6.1 Grundsätze

Grundsätzlich verfolgt die energetische Sanierung 
denkmalgeschützter Gebäude die Kombination zweier 
gesellschaftlicher Ziele:

1. den Erhalt kulturhistorischer baulicher Zeugnisse,
2. Schutz der Ressourcen durch verbesserte Energieeffizienz.

Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

6 Ausnahmegenehmigungen

6.1 Grundsätze

… Die Ausnahmeregelung für denkmalgeschützte Gebäude 
sieht vor, dass die Tilgungszuschüsse bzw. Zuschüsse 
des CO2-Gebäudesanierungsprogramms gewährt 
werden können, wenn das Gebäude die in Punkt 5 
formulierten Anforderungen knapp verfehlt, aber 
nachweislich alle Anstrengungen unternommen 
wurden, dieses Ziel zu erreichen.  …
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Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

5 Energetische Anforderungen

Bei der Förderung von denkmalgeschützten Gebäuden nach 
dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW 
können entsprechend den Anforderungen aus der 
Denkmalpflege und den daraus resultierenden, möglichen 
energetischen Verbesserungen drei Sanierungsziele 
gewählt werden.

Danach sind Höchstwerte für einen entsprechenden Neubau 
nach § 3 Energieeinsparverordnung wie folgt zu 
unterschreiten:

1. EnEV-Neubau-Niveau
2. EnEV-Neubau minus 30 % (für Qp’’ und Ht’)
3. EnEV-Neubau minus 50 % (dena – Modellvorhaben 

„Niedrigenergiehaus im Bestand“ für Wohngebäude)

Ausnahmen gelten im Wesentlichen nicht für 
die Anforderungen der Maßnahmenpakete im 

CO2-Gebäudesanierungsprogramm !

Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

6.2 Vorgehensweise bei dem Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung 

Antragsverfahren

Die Anträge auf Ausnahme von den energetischen Standards 
bei denkmalgeschützten Gebäuden müssen

bei den Regionalen Partnern zur Prüfung eingereicht werden. 

Die dena muss über den Vorgang vom Regionalen
Partner informiert werden.
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Regionale Partner der 
Deutschen Energie-Agentur

Region Nord

Region Ost

Region 
Bayern

Region 
NRW

Region 
Süd-West

Region Hessen
ENERGIE & HAUS
Darmstadt

Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

6.2 Vorgehensweise bei dem Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung 

Beratung
In der Regel erfolgt bei anstehenden Veränderungen der 

Denkmalbausubstanz im Vorfeld der Baumaßnahme
eine Beratung des Antragstellers durch die Untere 

Denkmalbehörde auf der Grundlage der Denkmalliste
oder des Eintrags in die Denkmaltopographie bzw. des 

Denkmalbuchs. 

Der meist vorhandene Ermessensspielraum bei den 
Denkmalbehörden sollte nach Prüfung des Einzelfalls 
zugunsten des Denkmalerhaltes unter Beachtung der 
Qualität der energetischen Sanierung ausgenutzt werden.
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Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

6.4 Beispiele für Umstände, die Ausnahmeregelung 
begründen können

Außenwände

Wenn Außenwände innen wie außen denkmalgeschützt sind, 
was z. B. bei Verzierungen an der Außenfassade

und im Inneren durch bemalte Putzoberflächen, glasierte 
Klinker etc. der Fall sein kann, können Ausnahmen von 
den geforderten Werten beantragt werden.

.

Innendämmung mit 6 cm Schaumglas: 
Marstallpassage Sigmaringen - Baujahr 1874

Das Fachwerkhaus Babenhausen                     
vor Beginn der Sanierung im Jahr 2003

Umkehrschluss

Wenn Außenwände z. B. nur außen 
denkmalgeschützt sind, können 
keine Ausnahmen von den 
geforderten Werten beantragt 
werden ?
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Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

6.4 Beispiele für Umstände, die Ausnahmeregelung 
begründen können

Wärmebrücken
Häufig kann die Problematik auftreten, dass Stahlträger zur 

Befestigung von Vordächern, Balkonen etc. vor die 
Fassade auskragen. 

Falls dies nicht im Deckenbereich mit Innendämmung bzw. mit 
wärmebrückenfreien Schwerlastkonsolen gelöst werden 
kann, können Ausnahmen genehmigt werden.

Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

6.4 Beispiele für Umstände, die Ausnahmeregelung 
begründen können

Geringe lichte Raumhöhe
Bei geringer lichter Raumhöhe (häufig in Fachwerkbauten) ist 

eine entsprechende Dämmung der Kellerdecke
bzw. von Wärmebrücken im Deckenbereich nicht möglich.

In diesem Fall können Ausnahmen genehmigt werden.
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Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

6.4 Beispiele für Umstände, die Ausnahmeregelung 
begründen können

Große Fenster / Tore
Bei großen Fenstern bzw. Toren ist der Wärmeschutz …oft 

nicht auf das gewünschte Niveau zu bekommen und 
insbesondere die Fugendichtigkeit bei großen Flügeln 
schwer zu realisieren.

In diesem Fall können Ausnahmen genehmigt werden.

Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

6.4 Beispiele für Umstände, die Ausnahmeregelung 
begründen können

Große Fenster / Tore
Bei großen Fenstern bzw. Toren ist der Wärmeschutz …oft 

nicht auf das gewünschte Niveau zu bekommen und 
insbesondere die Fugendichtigkeit bei großen Flügeln 
schwer zu realisieren.

In diesem Fall können Ausnahmen genehmigt werden.
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Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

6.5 Prüfung, Nachweise

In jedem Fall ist eine genaue Prüfung im Einzelfall
notwendig, ob

1. es keine (angemessene) Lösung für die energetische 
Verbesserung des jeweiligen Bauteils gibt

2. der Energieverlust durch das betroffene Bauteil nicht 
durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden kann,

und so doch noch der angestrebte Energiestandard erreicht 
werden kann.

Leitfaden 
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

6.5 Prüfung der energetischen Standards

Wird der Standard für einen vergleichbaren Neubau nach der 
gültigen EnEV erreicht? 

Wenn ja:
keine Ausnahme notwendig. 

Wenn nein:
Den EnEV-Neubau-Standard müssten auch denkmalgeschützte 

Gebäude nach den bisherigen Erfahrungen aus dem dena-
Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“ bei 
entsprechenden Maßnahmen erreichen können. 

Daher sind Anträge auf Ausnahmen streng zu prüfen und 
nur in extremen Einzelfällen geringe Ausnahmen 
zuzulassen.

Gilt parallel auch für EnEV -30%
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Denkmalschutzausnahmen
Zusammenfassung

Denkmalschutzausnahmen im CO2-
Gebäudesanierungsprogramm´sind:

1. äußerst schwer zu erreichen,

2. mit einem hohen Verhandlungsaufwand gegenüber den 
Denkmalbehörden verbunden,

3. in der Begründung gegenüber der KfW sorgfältig vorzubereiten.

Checklisten
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

7 Checklisten

Im Rahmen des Prüfungsleitfadens werden zwei Checklisten
bereitgestellt. 

1. „Denkmalschutz – Allgemeinen Gebäudedaten“
Gebäudetyp, die Adresse, Gebäudeabmessungen, Angaben zu 

Fassaden- und Dachkonstruktion, energiebezogenen
Kennwerte (aus dem EnEV-Nachweis) zusammenzustellen 

sind. 

Weiterhin wird innerhalb der Checkliste auf erforderliche 
Anlagen hingewiesen.
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Checklisten
„Energieeinsparung und Denkmalschutz“

7 Checklisten

Im Rahmen des Prüfungsleitfadens werden zwei Checklisten
bereitgestellt. 

2. „Denkmalschutz – Baukonstruktion und Anlagentechnik“
Detaillierte Angaben zur Baukonstruktion und zur 
Anlagentechnik

Ausgangssituation, Auflagen der Denkmalbehörde, 
beabsichtigte Maßnahme, geplante Alternativen 

Kosten der Prüfung auf 
Ausnahmegenehmigung

Die Kosten werden von den Regionalen Partnern festgelegt. 

Der Förderanteil durch KfW und dena ist ein Festbetrag.

In der Regel trägt der Antragsteller nicht mehr als 10% der Kosten
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Ausblick: Die neuen Effizienzstandards der KfW
geplant ab Oktober 2009

KfW-Breitenförderung 
Gebäudesanierung

KfW-Neubauförderung und 
DENA-Modellvorhaben

„NEH im Bestand“

Primärenergetische Gegenüberstellung 
aktueller und geplanter Förderstufen

- 15%

- 43%
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Beispiele für Denkmalschutzausnahmen

Sanierungskonzept:
Neubauniveau nach EnEV

Wärmepumpe mit Solaranlage
Innendämmung
Denkmalgerechte Fenster

Beispiele für Denkmalschutzausnahmen
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Beispiele für Denkmalschutzausnahmen

Sanierungskonzept:
Neubauniveau nach EnEV –30%

Konventionelle Gas-BWT
Aufwendige Innendämmung
Abluftanlage 

Ladenburg:
Qp: 87,9 kWh/(m² x Jahr) entspr. -21 %
Ht´: 0,31 W/(m²K) entspr. -40 %

Beispiele für Denkmalschutzausnahmen

Speyer:
Qp: 12,8 kWh/(m² x Jahr) entspr. -82 %
Ht´: 0,39 W/(m²K) entspr. -43 %

Sanierungskonzept:
Neubauniveau nach EnEV –50%

Biomasse Nahwärmeversorgung mit 
Solarunterstützung
Aufwendige Innendämmung
Zu- und Abluftanlage mit WRG 
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EnEV -30% Standard 
Fachwerkhaus Babenhausen

Es geht auch ohne Denkmalschutzausnahme

Erhaltung des historischen 
Erscheinungsbildes

Das Fachwerkhaus Babenhausen                     
steht unter Ensembleschutz
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Erhaltung des historischen 
Erscheinungsbildes

Das Fachwerkhaus Babenhausen                     
steht unter Ensembleschutz

Bausünden aus den 50er
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Denkmaltopografie

Ensembleschutz ca. 90% bis 95%

Einzeldenkmäler ca. 5% bis 10%

Eingriffe in die Bausubstanz möglich

Das Fachwerkhaus Babenhausen                     
vor Beginn der Sanierung im Jahr 2003
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Einschränkungen und Forderungen 
durch den Ensembleschutz

Verwendung von Bieberschwanz 
Tonziegel

Einschränkungen und Forderungen 
durch den Ensembleschutz

Verwendung von Zahnleiste            
anstatt Ortgangziegel
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Einschränkungen und Forderungen 
durch den Ensembleschutz

Größe und Abstand der Gauben

Einschränkungen und Forderungen 
durch den Ensembleschutz

Farbliche Gestaltung von            
Fachwerk und Gefache
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Einschränkungen und Forderungen 
durch den Ensembleschutz

Einbau von Holzfenstern

Wärmebrückenfreier Fußboden

Bodenaushub um 50 cm
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Wärmebrückenfreier Fußboden

Einbringung der Sauberkeitsschicht

Wärmebrückenfreier Fußboden

Temporäre Stützenfreiheit
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Wärmebrückenfreier Fußboden

Einbringung der Bodendämmung

Wärmebrückenfreier Fußboden

Dämmung als Wanne ausgebildet
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Wärmebrückenfreier Fußboden

Vorbereitung der Betonierung

Wärmebrückenfreier Fußboden

Fertige Bodenplatte
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Wandaufbau

Witterungsverhältnisse regional

Wandaufbau

Schlagregenbelastung
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Wandaufbau

Schadensanalyse

Wandaufbau



37

Wandaufbau

Wandaufbau

Auswirkungen vor Ort
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Das Ergebnis

Das Ergebnis
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Fragerunde

??

Fördermöglichkeiten bei energetischen 
Sanierungsmaßnahmen am Baudenkmal

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


